
Tarif uni-PV plus
für Pflegeleistungen bei häuslicher und stationärer Pflege  

von Pflegebedürftigen
(mit geschlechtsunabhängig erhobenen Beiträgen)

Teil III Tarife: Nur gültig in Verbindung mit Teil I Musterbedingungen des Verbandes der privaten Krankenversicherung (MB/EPV 2017) und 
Teil II Tarifbedingungen für die Pflegeergänzungsversicherung (TB/EPV) der uniVersa Krankenversicherung a.G.
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I Versicherungsfähigkeit

  Versicherungsfähig sind Personen, die in der deutschen gesetzlichen 
Pflegeversicherung (soziale Pflegeversicherung und private Pflege-
pflichtversicherung) versichert sind.

  Endet die Versicherung in der deutschen gesetzlichen Pflegeversi-
cherung für eine versicherte Person, endet insoweit auch die Versi-
cherung nach diesem Tarif.

II Leistung des Versicherers

1.1  Der Versicherer zahlt im Versicherungsfall im vereinbarten Umfang 
den Gegenwert der Leistung, den die versicherte Person von der ge-
setzlichen Pflegeversicherung, insbesondere für die Leistungsberei-
che

 - häusliche Pflege (Pflegesachleistung, Pflegegeld),
 -  teilstationäre Pflege, 
 -   vollstationäre Pflege und Pflege in vollstationären Einrichtungen 

der Hilfe für behinderte Menschen,
 -  häusliche Pflege bei Verhinderung einer Pflegeperson (Verhinde- 

rungspflege),
 -  Kurzzeitpflege,
 -  Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen,
 -   zusätzliche Leistungen für Versicherte in ambulant betreuten 

Wohngruppen,
 -  Förderung der Gründung von ambulanten Wohngruppen,
 -  zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen,
 -  Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen

 erhalten hat.

  Hinsichtlich Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung finden  
§ 5 Abs. 1d) und e) Allgemeine Versicherungsbedingungen, Teil I, kei-
ne Anwendung.

1.2  Keine Leistungspflicht besteht für folgende Leistungsbereiche 
der gesetzlichen Pflegeversicherung

 - soziale Sicherung der Pflegeperson,
 -  zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsun-

terbrechung (Pflegeunterstützungsgeld),
 -  Zuschüsse zur Kranken-, Pflegepflicht- und Arbeitslosenversiche-

rung bei Pflegezeit der Pflegeperson,
 -  pauschale Zusatzzahlung bei nicht fristgerechter Leistungszusage 

(§ 18 Abs. 3 b SGB XI),
 - Leistung bei Rückstufung (§ 87 a SGB XI).

1.3 Leistungsumfang / Tarifstufen

  Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach der verein-
barten Tarifstufe:

 a)  In der Tarifstufe uni-PV plus 100 beträgt der Leistungsprozentsatz 
für die unter Ziff. II.1.1 genannte Leistung

  100 %.

 b)  In der Tarifstufe uni-PV plus 50 beträgt der Leistungsprozentsatz für 
die unter Ziff. II.1.1 genannte Leistung

  50 %.

1.4 Berechnung der Leistung bei beihilfeberechtigten Personen

  Bei beihilfeberechtigten versicherten Personen erfolgt die Berech-
nung der Leistung nach Ziff. II.1.1 auf Basis der Leistung aus gesetzli-
cher Pflegeversicherung und entsprechender Vorleistung der Beihilfe. 
Maximal gezahlt wird die Leistung, die eine nicht beihilfeberechtigte 
Person bei gleicher versicherter Tarifstufe erhalten würde.

1.5 Auszahlung der Versicherungsleistung

  Der Antrag auf Leistung ist nach Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
durch die gesetzliche Pflegeversicherung zu stellen. Erfolgt die An-
tragstellung innerhalb von zwölf Monaten nach Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit wird die Leistung nach Ziff. II.1.1 nachträglich ab dem 
ersten Tag der Leistung durch die gesetzliche Pflegeversicherung er-
bracht. Wird der Antrag später gestellt, wird die Leistung vom Beginn 
des Monats der Antragstellung an erbracht.

1.6 Nachweis der Vorleistung

  Der Versicherungsnehmer muss die Höhe der Vorleistung durch die 
gesetzliche Pflegeversicherung und der Beihilfe nachweisen. Die Be-
lege müssen in Urschrift vorgelegt werden und folgende Angaben ent-
halten:

 -  Vor- und Zunamen der gepflegten Person,
 -  Art der Leistung,
 -  Höhe des Leistungsbetrages,
 -  Zeitraum bzw. Datum der Leistungserbringung.

  Der Bezug von Pflegegeld ist durch den Beleg der gesetzlichen Pfle-
geversicherung bzw. der Beihilfe über das gezahlte Pflegegeld nach-
zuweisen.

  Auf den regelmäßigen Nachweis des Fortbestandes der Pflegebe-
dürftigkeit alle sechs Monate nach § 9 (3.1) Satz 1 Allgemeine Versi-
cherungsbedingungen, Teil II, wird verzichtet.

  



Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
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Versicherungsnehmer, die mit Entscheidungen des Versicherers nicht zufrieden sind, oder deren Verhandlungen mit dem Versicherer nicht zu dem ge-

Postfach 06 02 22
10052 Berlin
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

-
sicherung weitergeleitet. 

 

Sind Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den Versicherer nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwick-
lung auf, können sie sich auch an die für den Versicherer zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegt der Versiche-
rer der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

Unabhängig von der Möglichkeit, sich an die Verbraucherschlichtungsstelle oder die Versicherungsaufsicht zu wenden, steht dem Versicherungsnehmer 




